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Produktinformationsblatt zur Versicherung von Energieanlagen 
und Haustechnik (KlimaPlus) 
Informationen nach § 4 VVG-Informationspflichtenverordnung (VVG-InfoV) Stand: 07.2009

Dieses Produktinformationsblatt gibt Ihnen einen ersten Überblick über
die gewünschte Versicherung. Beachten Sie bitte, dass die hier
genannten Informationen nicht abschließend sind. Detaillierte Informa-
tionen entnehmen Sie bitte den beigefügten Versicherungsbedingun-
gen.

1  Welche Art von Versicherungsvertrag bieten wir Ihnen an?
Unser Vorschlag bezieht sich auf eine Versicherung von Energieanla-
gen und Haustechnik. 

2  Was ist versichert?
Die Versicherung von Energieanlagen und Haustechnik bietet Versi-
cherungsschutz insbesondere für:

– Solarthermieanlagen, Photovoltaikanlagen, Geothermieanlagen (inkl.
Erdschleifen, Tiefbohrungen)

– Heizungsanlagen für die Verbrennung von nachwachsenden Roh-
stoffen (CO2-neutral) und Heizungsanlagen, die den aktuellen Abgas-
normen entsprechen

– Blockheizkraftwerk, Kraftwärmekopplung
– Klima- und Beschattungsanlagen
– Schließ-, Einbruchmelde-, Feuermeldeanlagen
– sonstige elektrotechnische oder elektronische Anlagen und Geräte 

zur Reduzierung des Energieverbrauchs

Versichert ist die Zerstörung und/oder Beschädigung durch ein unvor-
hersehbares Ereignis sowie Abhandenkommen versicherter Sachen
durch Diebstahl, Raub oder Plünderung.

Nicht versichert sind Windkraftanlagen, Hausgeräte, die nicht mit dem
Gebäude fest verbunden sind, wie z. B. Fernseher, Kühlschränke,
Waschmaschinen, PCs, Hilfs- und Betriebsstoffe, Batterien, Ver-
brauchsmaterialien, Werkzeuge aller Art sowie Schäden durch Erdbe-
ben.

Ein Leistungsanspruch entsteht nach Eintritt eines Versicherungsfalles.

Einzelheiten dazu finden Sie in den Allgemeinen Bedingungen für die
Versicherung von Energieanlagen und Haustechnik (ABE – Klima).

3  Wie hoch ist Ihr Beitrag, und was müssen Sie bei der Beitrags-
zahlung beachten?
Der Beitrag inkl. Versicherungssteuer beträgt jährlich 74,38 EUR. 

Der Erstbeitrag wird unverzüglich nach Erhalt des Versicherungs-
scheins fällig, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versi-
cherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn.

Folgebeiträge sind rechtzeitig bei Fälligkeit zu zahlen. 
Der Beitragszeitraum richtet sich nach dem Zahlungsrhythmus.

Bitte beachten Sie: Die verspätete oder unterlassene Zahlung von Bei-
trägen kann zum Verlust des Versicherungsschutzes sowie zur Been-
digung des Vertrages führen.

4  Welche Leistungen sind ausgeschlossen?
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern; der Beitrag wäre
sonst unangemessen hoch. Deshalb sind einige Fälle im angebotenen
Versicherungsschutz nicht eingeschlossen, wie z. B. vorsätzliche
Handlungen, Kriegsereignisse oder Kernenergie. 

Einzelheiten zu geltenden Risikobegrenzungen und Ausschlüssen fin-
den Sie in den jeweiligen Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

5  Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsschluss, und welche
Folgen hätte die Nichtbeachtung für Sie?
Bereits vor Vertragsschluss haben Sie bestimmte Pflichten (so
genannte Obliegenheiten) zu erfüllen. Vor allem ist es erforderlich,
dass Sie uns alle im Antrag gestellten Fragen sorgfältig, vollständig
und wahrheitsgemäß beantworten. 

Die Nichtbeachtung der Obliegenheiten kann für Sie schwerwiegende
Konsequenzen haben. So sind wir gegebenenfalls nicht oder nur teil-
weise zur Leistung verpflichtet. Ferner können wir unter Umständen
vom Vertrag zurücktreten.

Einzelheiten dazu finden Sie in den jeweiligen Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen.

6  Welche Pflichten haben Sie während der Laufzeit des Vertra-
ges, und welche Folgen hätte die Nichtbeachtung für Sie?
Auch während der Vertragslaufzeit haben Sie bestimmte Pflichten zu
erfüllen. Es ist u. a. erforderlich, dass Sie uns alle risikoerheblichen
Änderungen, nach denen wir Sie auch bei Vertragsschluss gefragt hat-
ten, unverzüglich und vollständig mitteilen. 

Die Nichtbeachtung der Obliegenheiten kann für Sie schwerwiegende
Konsequenzen haben. So sind wir gegebenenfalls nicht oder nur teil-
weise zur Leistung verpflichtet. Ferner können wir unter Umständen
vom Vertrag zurücktreten.

Einzelheiten dazu finden Sie in den jeweiligen Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen.

7  Welche Pflichten haben Sie bei Eintritt des Versicherungsfalles,
und welche Folgen hätte die Nichtbeachtung für Sie?
Tritt ein Versicherungsfall ein, haben Sie ebenfalls bestimmte Pflichten
zu erfüllen. Vor allem ist es notwendig, uns den Schaden unverzüglich
mitzuteilen.

Die Nichtbeachtung der Obliegenheiten kann für Sie schwerwiegende
Konsequenzen haben. So sind wir gegebenenfalls nicht oder nur teil-
weise zur Leistung verpflichtet. Ferner können wir unter Umständen
vom Vertrag zurücktreten.

Einzelheiten dazu finden Sie in den jeweiligen Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen.

8  Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem mit Ihnen vereinbarten Zeit-
punkt, sofern der Erstbeitrag rechtzeitig gezahlt wird, siehe dazu auch
Nr. 3.

Der Versicherungsschutz endet 
● zum Wirksamkeitstermin einer Kündigung in einem der unter Nr. 9

genannten Fälle, 
● durch Ablauf, wenn ein fester Endtermin mit Ihnen vereinbart wurde.

9  Welche Möglichkeiten gibt es, den Vertrag zu beenden?
Der Vertrag kann gekündigt werden 
● im Versicherungsfall;
● bei Änderungen der Vertragsbedingungen;
● durch uns, wenn Sie Beiträge verspätet oder gar nicht zahlen.
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SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG

Kundeninformation zur Sach- und Haftpflicht-Versicherung
Informationen nach § 1 VVG-Informationspflichtenverordnung (VVG-InfoV)

Identität und ladungsfähige Anschrift des Versicherers sowie vertre-
tungsberechtigte Personen
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG
Joseph-Scherer-Str. 3
44139 Dortmund
HR B 19108, AG Dortmund
E-Mail: info@signal-iduna.de

vertreten durch die Vorstände: Reinhold Schulte (Vorsitzender),
Wolfgang Fauter (stellv. Vorsitzender), Dr. Karl-Josef Bierth,
Jens O. Geldmacher, Marlies Hirschberg-Tafel, Michael Johnigk,
Ulrich Leitermann, Michael Petmecky, Dr. Klaus Sticker,
Prof. Dr. Markus Warg

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers
Die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers besteht im Abschluss
und in der Verwaltung sowie Durchführung von Versicherungsver-
trägen.

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Art,
Umfang und Fälligkeit
Einzelheiten finden Sie in den Versicherungsbedingungen sowie in
Ihrem persönlichen Vorschlag bzw. im Antrag.

Preis der Versicherung
Den Gesamtpreis der angebotenen Versicherung finden Sie in Ihrem
Produktinformationsblatt. Zusätzlich finden Sie in Ihrem persönlichen
Vorschlag bzw. im Antrag auch die Preise der einzelnen rechtlich
selbstständigen Verträge innerhalb der angebotenen Versicherung.

Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen
Die übergebenen Informationen haben 3 Monate Gültigkeit.

Zustandekommen des Vertrages
Der Vertrag kommt durch den Antrag des Antragsstellers auf Versi-
cherungsschutz und die Annahme durch den Versicherer zustande.

Diese Antragsannahme wird vom Versicherer durch die Ausstellung
eines Versicherungsscheins oder einer Annahmeerklärung bestätigt.

Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt,
sofern der Erstbeitrag rechtzeitig gezahlt wird.

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 2 Wochen ohne
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerru-
fen. Die Frist beginnt frühestens nach Zugang des Versicherungs-
scheins und der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen sowie der weiteren Informationen
nach § 7 Abs. 1 und 2 VVG und nach Zugang dieser Belehrung. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs.

Den Widerruf richten Sie bitte an die unter "Identität und ladungsfä-
hige Anschrift des Versicherers" genannte Anschrift.

Im Falle eines wirksamen Widerrufs erhalten Sie nur den auf die
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der bereits
gezahlten Beiträge zurück, sofern der Versicherungsschutz mit Ihrer
Zustimmung bereits vor dem Ende der Widerrufsfrist begonnen hat;
andernfalls erhalten Sie die gesamten bereits bezahlten Beiträge
zurück.

Kündigung/Beendigung des Vertrages
Beträgt die vereinbarte Laufzeit mindestens 1 Jahr, verlängert der
Vertrag sich stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht 3 Monate
vor dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine schriftliche Kün-
digung zugegangen ist. Bei Verträgen mit mehr als 3 Jahren Ver-
tragslaufzeit besteht bereits zum Ablauf des dritten Versicherungs-
jahres die Kündigungsmöglichkeit.

Beträgt die Vertragsdauer weniger als 1 Jahr oder liegt ein Vertrag
mit Einmalbeitrag vor, endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündi-
gung bedarf.

Weitere Kündigungsmöglichkeiten (z. B. im Versicherungsfall) erge-
ben sich aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

Sämtliche Kündigungen müssen in Schriftform erfolgen.

Mitgliedstaaten der EU, deren Recht der Aufnahme von Beziehun-
gen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss des Versicherungsver-
trages zugrunde gelegt wird
Es wird das Recht der Bundesrepublik Deutschland zugrunde gelegt.

Anwendbares Recht/zuständiges Gericht
Das auf den Vertrag anwendbare Recht ist das Recht der Bundesre-
publik Deutschland.

Das zuständige Gericht für den Vertrag ist dasjenige Gericht, in
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz hat
(§ 215 VVG).

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung
handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei
dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes
zuständigen Gericht geltend machen.

Sprache der Vertragsbedingungen und der Vertragsinformationen/
Sprache der Kommunikation von Versicherer und Versicherungsneh-
mer während der Vertragslaufzeit
Die Versicherungsbedingungen und die vorab ausgehändigten Infor-
mationen werden in deutscher Sprache verfasst. Der Versicherer
verpflichtet sich, die Kommunikation während der Laufzeit des Ver-
trages in deutscher Sprache zu führen.

Möglichkeiten des Zugangs zu einem außergerichtlichen Beschwer-
de- und Rechtsbehelfsverfahren
Um dem Versicherungsnehmer den Zugang zu einer außergerichtli-
chen Einigung bei Beschwerden oder Meinungsverschiedenheiten
zwischen ihm und dem Versicherer zu ermöglichen, kann eine
Schlichtungsstelle eingeschaltet werden. Der Schlichtungssuchende
kann sich wenden an den Versicherungsombudsmann e. V., Postfach
08 06 32, 10006 Berlin. Die Möglichkeit des Versicherungsnehmers,
den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt davon unberührt.

Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Eine Beschwerde des Versicherungsnehmers kann auch direkt
gerichtet werden an die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn.
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Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von
Energieanlagen und Haustechnik (ABE - Klima)
Stand: 1. Juli 2009

Abschnitt A

§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen
§ 2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden
§ 3 Versicherungsort
§ 4 Versicherungssumme/Selbstbehalt
§ 5 Entschädigungsberechnung
§ 6 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
§ 7 Wiederherbeigeschaffte Sachen
§ 8 Verhältnis zu anderen Versicherungsverträgen (Subsidiarität)

Abschnitt B

§ 1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines
Vertreters bis zum Vertragsschluss

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes; Fälligkeit; Folgen verspä-
teter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie

§ 3 Dauer und Ende des Vertrages

§ 4 Folgeprämie
§ 5 Lastschriftverfahren
§ 6 Ratenzahlung
§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
§ 9 Gefahrerhöhung
§ 10 Sachverständigenverfahren
§ 11 Mehrere Versicherer
§ 12 Versicherung für fremde Rechnung
§ 13 Übergang von Ersatzansprüchen
§ 14 Kündigung nach dem Versicherungsfall
§ 15 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
§ 16 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen
§ 17 Vollmacht des Versicherungsvertreters
§ 18 Verjährung
§ 19 Zuständiges Gericht
§ 20 Anzuwendendes Recht

Abschnitt A

§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen
1 Versicherte Sachen
Versichert gelten

a) Solarthermie-/Photovoltaikanlagen, Geothermieanlagen inkl. Erd-
schleifen und Tiefbohrungen;

b) Heizungsanlagen für die Verbrennung von nachwachsenden Roh-
stoffen (CO2-neutral) und Heizungsanlagen, die den aktuellen
Abgasnormen für Wohngebäude entsprechen;

c) Blockheizkraftwerk, Kraftwärmekopplung;
d) Klima- und Beschattungsanlagen;
e) Schließ-, Einbruchmelde- und Feuermeldeanlagen;
f) sonstige elektrotechnische oder elektronische Anlagen und Gerä-

te, die der Reduzierung des Energieverbrauchs dienen,

sobald sie betriebsfertig sind und soweit

- der Versicherungsnehmer die Gefahr für die Anlagen trägt;
- die Anlagen von einem eingetragenen Fachbetrieb montiert wurden

oder, bei Selbstmontage, die Anlage von einem eingetragenen
Fachbetrieb abgenommen wurde;

- die Anlagen den gesetzlichen Vorgaben für Verbrennungsanlagen
und dem aktuellen Stand der Technik zum Zeitpunkt der Installa-
tion entsprechen.

Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erprobung
und soweit vorgesehen nach beendetem Probebetrieb entweder zur
Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb befindet. Eine späte-
re Unterbrechung der Betriebsfertigkeit unterbricht den Versiche-
rungsschutz nicht. Dies gilt auch während einer De- oder Remonta-
ge sowie während eines Transportes der Sache innerhalb des
Versicherungsortes.

2 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind

a) Datenträger (Datenspeicher für maschinenlesbare Informationen)
nur versichert, wenn sie vom Benutzer nicht auswechselbar sind
(z. B. Festplatten jeder Art);

b) Daten (maschinenlesbare Informationen) nur versichert, wenn sie
für die Grundfunktion der versicherten Sache notwendig sind
(System-Programmdaten aus Betriebssystemen oder damit
gleichzusetzende Daten).

3 Nicht versichert sind

a) nicht mit dem Gebäude/Grundstück fest verbundene Haustechnik
wie z. B. Fernseher, Radios, Kühlschränke, Waschmaschinen,
Mikrowellen, PCs;

b) Windkraftanlagen;
c) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmittel;
d) Werkzeuge aller Art, z. B. Bohrer, Fräser;
e) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versicherten

Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müs-
sen, z. B. Sicherungen, Lichtquellen, nicht wieder aufladbare Bat-
terien, Filtermassen und -einsätze.

§ 2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden
1 Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für Sachschäden an versi-
cherten Sachen durch vom Versicherungsnehmer oder dessen
Repräsentanten nicht rechtzeitig vorhergesehene Ereignisse und bei
Abhandenkommen versicherter Sachen durch Diebstahl, Raub oder
Plünderung.

Entschädigung wird geleistet für Beschädigungen oder Zerstörungen
(Sachschäden), insbesondere durch

a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit (leichte und
grobe);

b) Überspannung, Induktion, Kurzschluss;
c) Brand, Blitzschlag, Explosion sowie Schwelen, Glimmen, Sengen,

Glühen oder Implosion (einschließlich der Schäden durch
Löschen, Niederreißen, Ausräumen oder Abhandenkommen infol-
ge eines dieser Ereignisse);

d) Wasser, Feuchtigkeit, Überschwemmung;
e) Vorsatz Dritter, Sabotage, Vandalismus;
f) höhere Gewalt;
g) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler.

2 Elektronische Bauelemente
Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der versi-
cherten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte Gefahr
nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit (im Reparaturfall
üblicherweise auszutauschende Einheit) oder auf die versicherte
Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht zu erbrin-
gen, so genügt die überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der Scha-
den auf die Einwirkung einer versicherten Gefahr von außen zurück-
zuführen ist.

Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Ent-
schädigung geleistet.

3 Entschädigung für versicherte Daten (Abschnitt A § 1 Nr. 2 b))
wird nur geleistet, wenn der Verlust oder die Veränderung der
Daten infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens an
dem Datenträger eingetreten ist, auf dem diese Daten gespeichert
waren.

4 Nicht versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen
keine Entschädigung

a) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen Repräsen-
tanten;

b) für Schäden durch betriebsbedingte normale oder betriebsbeding-
te vorzeitige Abnutzung oder Alterung; für Folgeschäden an wei-
teren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädigung geleistet.
Abschnitt A § 2 Nr. 2 bleibt unberührt;

c) die durch Kriegsereignisse jeder Art, innere Unruhen, Erdbeben,
Vulkanausbruch oder Kernenergie entstehen.

5 Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen
außerdem keine Entschädigung für Schäden, für die ein Dritter als
Lieferant (Hersteller oder Händler), Werkunternehmer oder aus
Reparaturauftrag einzutreten hat. Bestreitet der Dritte seine Ein-
trittspflicht, so leistet der Versicherer zunächst Entschädigung.
Ergibt sich nach Zahlung der Entschädigung, dass ein Dritter für den
Schaden einzutreten hat und bestreitet der Dritte dies, so behält der
Versicherungsnehmer zunächst die bereits gezahlte Entschädigung.
§ 86 VVG - Übergang von Ersatzansprüchen - gilt für diese Fälle
nicht. Der Versicherungsnehmer hat seinen Anspruch auf Kosten
und nach den Weisungen des Versicherers außergerichtlich und
erforderlichenfalls gerichtlich geltend zu machen. Die Entschädigung
ist zurückzuzahlen, wenn der Versicherungsnehmer einer Weisung
des Versicherers nicht folgt oder soweit der Dritte dem Versiche-
rungsnehmer Schadensersatz leistet.
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§ 3 Versicherungsort
Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes.
Versicherungsort ist das im Versicherungsvertrag bezeichnete
Grundstück.

§ 4 Versicherungssumme/Selbstbehalt
Die unter Abschnitt A § 1 genannten bzw. versicherten Sachen/
Geräte sind bis zu einer Entschädigungsgrenze von max. 50.000
EUR auf Erstes Risiko zum Neuwert versichert. Der Selbstbehalt
beträgt 125 EUR je Versicherungsfall.

§ 5 Entschädigungsberechnung
1 Der Versicherer leistet Entschädigung nach seiner Wahl entweder
durch Naturalersatz (Nr. 2) oder durch Geldersatz (Nr. 3 und 4).
Lehnt der Versicherungsnehmer Entschädigung durch Naturalersatz
(Nr. 2) ab, so leistet der Versicherer Geldersatz (Nr. 3 und 4) zum
Neuwert.

2 Naturalersatz bedeutet

a) bei beschädigten Sachen deren Wiederherstellung im Auftrag des
Versicherers;

b) bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen (Abschnitt A
§ 2 Nr. 1) die Wiederbeschaffung neuer Sachen gleicher Art und
Güte durch den Versicherer. Ausgewechselte Teile oder Sachen
(Altmaterial) gehen in das Eigentum des Versicherers über.

3 Geldersatz bedeutet

a) im Falle eines Teilschadens die Zahlung der für die Wiederher-
stellung der beschädigten Sache am Schadentag notwendigen
Kosten;

b) im Falle eines Totalschadens die Zahlung des Betrages gemäß
Abschnitt A § 4. Der Wert des Altmaterials (Teilschaden) bzw. der
Reste (Totalschaden) wird angerechnet.

4 Abweichend von Nr. 3 ist die Entschädigungsleistung durch Geld-
ersatz auf den Zeitwert begrenzt, wenn

a) die Wiederherstellung (Teilschaden) oder Wiederbeschaffung
(Totalschaden) unterbleibt

b) oder für die versicherte Sache serienmäßig hergestellte Ersatztei-
le nicht mehr zu beziehen sind.

5 Ein Teilschaden liegt vor, wenn die Kosten zur Wiederherstellung
des früheren betriebsfähigen Zustands der versicherten Sache
(zuzüglich des Wertes des Altmaterials) niedriger sind als der jewei-
lige Neuwert der versicherten Sache. Andernfalls liegt ein Total-
schaden vor.

6 Der Zeitwert ist der Neuwert (= Wiederbeschaffungspreis im
Neuzustand am Schadentag) unter Berücksichtigung eines Abzugs
entsprechend dem technischen Zustand der Sache unmittelbar vor
Eintritt des Versicherungsfalles, insbesondere für Alter und Abnut-
zung.

7 Ersetzt werden auch notwendige zusätzliche Kosten für

a) Teile gemäß Abschnitt A § 1, jedoch unter Abzug einer Wertver-
besserung und nur, wenn diese zur Wiederherstellung der Sache
beschädigt oder zerstört und deshalb erneuert werden müssen;

b) Eil- und Expressfracht;
c) Überstunden sowie Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeiten.

8 Weiterhin werden auch notwendige

a) Aufräumungs-, Dekontaminations- und Entsorgungskosten (soweit
diese Kosten nicht Wiederherstellungskosten sind);

b) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich;
c) Bewegungs- und Schutzkosten;
d) Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und Stemmarbeiten;
e) Kosten für Gerüstgestellung, Bergungsarbeiten oder Bereitstel-

lung eines Provisoriums;
f) Kosten für Luftfracht;
g) Reparaturaufwendungen an dem Dach infolge eines ersatzpflichti-

gen Sachschadens an der darauf befindlichen Solar-/Photovoltaik-
anlage;

h) Mehrkosten für die Beschaffung von zusätzlicher Energie auf-
grund eines ersatzpflichtigen Sachschadens für die Dauer von bis
zu max. 3 Monaten nach Schadeneintritt (Haftzeit)

bis zu einer Summe von jeweils 1.000 EUR ersetzt.

9 Nach einem Versicherungsfall ist für die Photovoltaikanlage das
Risiko der Betriebsunterbrechung mitversichert.

Die Entschädigungsleistung wird aus der schadenbedingt ausgefalle-
nen installierten Leistung der Photovoltaikanlage mit 2,50 EUR pro
kW und Tag berechnet.

Die Haftzeit des Versicherers beträgt 3 Monate.

10 Für versicherte Daten (Abschnitt A § 1 Nr. 2) leistet der Versi-
cherer Entschädigung in Höhe der notwendigen Kosten für deren
Wiederbeschaffung; Nrn. 1 bis 8 und 11 bleiben unberührt.

11 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

a) Kosten, die auch dann entstanden wären, wenn der Schaden nicht
eingetreten wäre (z. B. für Wartung);

b) zusätzliche Kosten, die dadurch entstehen, dass anlässlich eines
Versicherungsfalles Änderungen oder Verbesserungen vorgenom-
men werden;

c) Kosten, die nach Art oder Höhe in der Versicherungssumme nicht
enthalten sind;

d) Mehrkosten durch behelfsmäßige oder vorläufige Wiederherstel-
lung;

e) Vermögensschäden, insbesondere nicht für Vertragsstrafen,
Schadensersatzleistungen an Dritte und Nutzungsausfall versi-
cherter Sachen.

§ 6 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung
1 Fälligkeit der Entschädigung
a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versi-
cherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen
sind. Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung
des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädi-
gung wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem
Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstel-
lung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.

2 Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer
nach 1 b) geleisteten Entschädigung verpflichtet, wenn die Sache
infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht inner-
halb einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbe-
schafft worden ist.

3 Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechts-
grund eine weitergehende Zinspflicht besteht:

a) die Entschädigung ist - soweit sie nicht innerhalb eines Monats
nach Meldung des Schadens geleistet wird - ab Fälligkeit zu ver-
zinsen;

b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädi-
gung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versiche-
rungsnehmer die Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wie-
derbeschaffung versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer
nachgewiesen hat;

c) der Zinssatz beträgt 4 Prozent;
d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

4 Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) und 3 b) ist der
Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des
Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht
gezahlt werden kann.

5 Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers
bestehen;

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den
Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass
dieses Versicherungsfalles noch läuft.

6 Abtretung des Entschädigungsanspruches
Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zustim-
mung des Versicherers abgetreten werden. Die Zustimmung muss
erteilt werden, wenn der Versicherungsnehmer sie aus wichtigem
Grund verlangt.

§ 7 Wiederherbeigeschaffte Sachen
1 Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen (Abschnitt A § 2
Nr. 1) ermittelt, so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntni-
serlangung dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen.

2 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekom-
menen Sache (Abschnitt A § 2 Nr. 1) zurückerlangt, nachdem für
diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, so hat der Ver-
sicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die
Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versiche-
rungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach
Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers auszu-
üben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf
den Versicherer über. Dem Besitz einer zurückerlangten Sache
steht es gleich, wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat,
sich den Besitz wieder zu verschaffen.

§ 8 Verhältnis zu anderen Versicherungsverträgen (Subsidiarität)
Eine Entschädigung wird nicht geleistet, soweit für den Schaden eine
Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag des Versiche-
rungsnehmers oder eines Dritten beansprucht werden kann.53
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Abschnitt B

§ 1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines Vertre-
ters bis zum Vertragsschluss
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-
rung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzei-
gen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für
dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten
Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur
Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor
Vertragsannahme der Versicherer Fragen in Textform im Sinne des
Satzes 1 stellt.

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Abs. 1,
so kann der Versicherer nach Maßgabe der §§ 19-21 VVG vom Ver-
trag zurücktreten, kündigen oder eine Vertragsänderung vornehmen.
Der Versicherer kann nach § 21 Abs. 2 VVG auch leistungsfrei sein.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers
geschlossen, so sind gemäß § 20 VVG sowohl die Kenntnis und Arg-
list des Vertreters als auch die Kenntnis und Arglist des Versiche-
rungsnehmers zu berücksichtigen.

Das Recht des Versicherers, den Vertrag nach § 22 VVG wegen arg-
listiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes; Fälligkeit; Folgen verspäte-
ter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie
1 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelung in Nr. 3
zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie
Die erste oder einmalige Prämie ist - unabhängig von dem Bestehen
eines Widerrufrechts - unverzüglich nach dem Zeitpunkt des verein-
barten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbe-
ginns zu zahlen.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Ver-
tragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie unverzüglich nach
Vertragsschluss zu zahlen.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz
1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz
erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsneh-
mers oder von getroffenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder
einmalige Prämie frühestens einen Monat nach Zugang des Versi-
cherungsscheins zu zahlen.

Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste Rate
als erste Prämie.

3 Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Ein-
malprämie
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maß-
gebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, ist der Versicherer nach Maß-
gabe des § 37 VVG berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder
auch leistungsfrei.

§ 3 Dauer und Ende des Vertrages
1 Dauer
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeit-
raum abgeschlossen.

2 Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragspar-
teien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versi-
cherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

3 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jah-
ren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres
unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungs-
nehmer gekündigt werden.

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

4 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Ver-
trag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeit-
punkt.

5 Wegfall des versicherten Interesses

Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung
weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer
vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.

§ 4 Folgeprämie
Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen
Versicherungsperiode fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn
sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Prämienrech-
nung angegebenen Zeitraums bewirkt ist. Die Folgen nicht rechtzei-
tiger Zahlung ergeben sich aus § 38 VVG.

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in
Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

§ 5 Lastschriftverfahren
1 Pflichten des Versicherungsnehmers
Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren vereinbart
worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit
der Prämie für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

2 Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder meh-
rere Prämien trotz wiederholten Einziehungsversuchs nicht eingezo-
gen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschrift-
vereinbarung in Textform zu kündigen.

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der
Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende Prämie und
zukünftige Prämien selbst zu übermitteln.

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschla-
genen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rech-
nung gestellt werden.

§ 6 Ratenzahlung
Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis
zu den vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet. Die gestunde-
ten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort fällig,
wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise
in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird.

§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Versicherungspe-
riode oder wird es nach Beginn rückwirkend aufgehoben oder von
Anfang an wegen arglistiger Täuschung nichtig, so gebührt dem Ver-
sicherer die Prämie oder die Geschäftsgebühr nach Maßgabe der
§§ 39 und 80 VVG.

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
a) Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versicherungsfalles
alle vertraglich vereinbarten Obliegenheiten einzuhalten.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten Obliegen-
heiten, so ist der Versicherer nach Maßgabe des § 28 VVG zur Kün-
digung berechtigt. Eine Kündigung des Versicherers wird mit Zugang
wirksam.

2 Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles
a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des
Schadens zu sorgen;

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm
Kenntnis erlangt hat, unverzüglich - gegebenenfalls auch
mündlich oder telefonisch - anzuzeigen;

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minde-
rung - ggf. auch mündlich oder telefonisch - einzuholen, wenn
die Umstände dies gestatten;

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minde-
rung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen; erteilen mehrere
an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unter-
schiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum
unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis
der abhanden gekommenen Sachen einzureichen;

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die
Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versi-
cherer freigegeben worden sind; sind Veränderungen unum-
gänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumen-
tieren (z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu
einer Besichtigung durch den Versicherer aufzubewahren;

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft
- auf Verlangen in Schriftform - zu erteilen, die zur Feststel-
lung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leis-
tungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede
Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens und
über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten;

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann.

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers
einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a)53
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ebenfalls zu erfüllen, soweit ihm dies nach den tatsächlichen und
rechtlichen Umständen möglich ist.

3 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder
2, so ist der Versicherer nach Maßgabe der §§ 28 und 82 VVG leis-
tungsfrei. Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung
ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung
der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

§ 9 Gefahrerhöhung
Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsneh-
mer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrer-
höhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten
gestatten.

Der Versicherungsnehmer hat jede Gefahrerhöhung, die ihm
bekannt wird, dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, und zwar
auch dann, wenn sie ohne seinen Willen eintritt. Im Übrigen gelten
die §§ 23 bis 27 VVG. Danach kann der Versicherer zur Kündigung
berechtigt sein, eine Vertragsänderung vornehmen oder auch leis-
tungsfrei sein.

§ 10 Sachverständigenverfahren
1 Feststellung der Schadenhöhe
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfal-
les verlangen, dass der Schaden in einem Sachverständigenverfah-
ren festgestellt wird. Ein solches Sachverständigenverfahren können
Versicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinba-
ren.

2 Weitere Feststellungen
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weite-
re Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

3 Verfahren vor Feststellung
Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen.
Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die
andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in
Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen.
Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei
Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die
auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige
Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforderung durch den Ver-
sicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuwei-
sen.

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benen-
nen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm
in dauernder Geschäftsverbindung steht, ferner keine Person, die
bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit
ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer
Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die
Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines
Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachver-
ständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei
durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4 Feststellung
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, von
dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den
anerkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war;

b) den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung, insbesondere

aa) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und
beschädigten versicherten Sachen mit deren Werten unmittel-
bar vor dem Schaden sowie deren Neuwerten zur Zeit des
Schadens;

bb) die für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung in den
Zustand vor Schadeneintritt erforderlichen Kosten;

cc) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;

c) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

5 Verfahren nach Feststellung
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Partei-
en gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen
voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem
Obmann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte
innerhalb der durch die Feststellungen der Sachverständigen gezo-
genen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien
gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind
für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird,
dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen.

Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versi-
cherer die Entschädigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständi-
gen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie ver-
zögern.

6 Kosten
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kos-
ten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide
Parteien je zur Hälfte.

7 Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten
des Versicherungsnehmers nicht berührt.

§ 11 Mehrere Versicherer
1 Anzeigepflicht
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr
versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung
unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versiche-
rer und die Versicherungssumme anzugeben.

2 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1),
ist der Versicherer nach Maßgabe des § 28 VVG zur Kündigung
berechtigt oder auch leistungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers
wird mit Zugang wirksam.

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor dem Ein-
tritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung
erlangt hat.

Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Ver-
sicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Oblie-
genheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles, noch für die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

3 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe
Gefahr versichert und übersteigen die Versicherungssummen
zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen
Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versiche-
rer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflich-
tet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung
ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann
aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen
Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge
bei demselben Versicherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen
Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so
ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der
Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht
höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen,
aus denen die Prämien errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in
Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädi-
gungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus
allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in die-
sem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögens-
vorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Ver-
trag nichtig. Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt
zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen
Kenntnis erlangt.

4 Beseitigung der Mehrfachversicherung
Eine Mehrfachversicherung kann auf Verlangen des Versicherungs-
nehmers nach Maßgabe des § 79 VVG durch Aufhebung oder Herab-
setzung der Versicherungssumme des später geschlossenen Vertra-
ges beseitigt werden.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versiche-
rungssumme und Anpassung der Prämie werden zu dem Zeitpunkt
wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung
1 Rechte aus dem Vertrag
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eige-
nen Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen.
Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versi-
cherungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch,
wenn der Versicherte den Versicherungsschein besitzt.
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2 Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versi-
cherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte
seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zah-
lung der Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsneh-
mers verlangen.

3 Kenntnis und Verhalten
Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers
von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für frem-
de Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten
zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versiche-
rungsnehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der Versi-
cherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis
des Versicherten nur dann zurechnen lassen, wenn der Versicherte
Repräsentant des Versicherungsnehmers ist. Im Übrigen gilt § 47
VVG.

§ 13 Übergang von Ersatzansprüchen
1 Übergang von Ersatzansprüchen
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen
Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit
der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum
Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Rich-
tet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine
Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemein-
schaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei
denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der
geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach Über-
gang des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durch-
setzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, ist der Versi-
cherer nach Maßgabe des § 86 Abs. 2 VVG leistungsfrei.

§ 14 Kündigung nach dem Versicherungsfall
1 Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertrags-
parteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in
Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spä-
testens einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschä-
digung zugegangen sein.

2 Kündigung durch Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungs-
nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem spä-
teren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versi-
cherungsperiode, wirksam wird.

3 Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

§ 15 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der
Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die
für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung
sind, täuscht oder zu täuschen versucht.

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräfti-
ges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges
oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen
des Satzes 1 als bewiesen.

§ 16 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen
1 Form
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem
Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versiche-
rer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungs-
verhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer
erfolgen, in Textform abzugeben.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versi-
cherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nach-
trägen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die
gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und
Anzeigen bleiben unberührt.

2 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift oder
seines Namens dem Versicherer nicht mitgeteilt, findet § 13 VVG
Anwendung.

§ 17 Vollmacht des Versicherungsvertreters
1 Erklärungen des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versiche-
rungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betref-
fend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages;
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen

Beendigung;
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages

und während des Versicherungsverhältnisses.

2 Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer
ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Ver-
sicherungsnehmer zu übermitteln.

3 Zahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die
der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung
oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet,
anzunehmen. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versi-
cherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die
Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder infolge
grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ 18 Verjährung
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah-
ren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch
begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis
erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer
angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwi-
schen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entschei-
dung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

§ 19 Zuständiges Gericht
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen
Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO sowie § 215 VVG.

§ 20 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB),
dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Zivilprozessordnung (ZPO)

§ 5 VVG Abweichender Versicherungsschein
(1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder den getroffenen Vereinbarungen ab, gilt die Abweichung
als genehmigt, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt sind und der
Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Zugang des Versiche-
rungsscheins in Textform widerspricht.
(2) Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer bei Übermittlung des Versi-
cherungsscheins darauf hinzuweisen, dass Abweichungen als genehmigt gel-
ten, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Zugang
des Versicherungsscheins in Textform widerspricht. Auf jede Abweichung und
die hiermit verbundenen Rechtsfolgen ist der Versicherungsnehmer durch
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein aufmerksam zu machen.
(3) Hat der Versicherer die Verpflichtungen nach Absatz 2 nicht erfüllt, gilt der
Vertrag als mit dem Inhalt des Antrags des Versicherungsnehmers geschlos-
sen.
(4) Eine Vereinbarung, durch die der Versicherungsnehmer darauf verzichtet,
den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, ist unwirksam.
§ 8 VVG Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers
(1) Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von zwei
Wochen widerrufen. Der Widerruf ist in Textform gegenüber dem Versicherer
zu erklären und muss keine Begründung enthalten; zur Fristwahrung genügt
die rechtzeitige Absendung.
(2) Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem folgende Unterlagen
dem Versicherungsnehmer in Textform zugegangen sind:
1. der Versicherungsschein und die Vertragsbestimmungen einschließlich der

Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die weiteren Informationen
nach § 7 Abs. 1 und 2
und

2. eine deutlich gestaltete Belehrung über das Widerrufsrecht und über die
Rechtsfolgen des Widerrufs, die dem Versicherungsnehmer seine Rechte
entsprechend den Erfordernissen des eingesetzten Kommunikationsmittels
deutlich macht und die den Namen und die Anschrift desjenigen, gegenüber
dem der Widerruf zu erklären ist, sowie einen Hinweis auf den Fristbeginn
und auf die Regelungen des Absatzes 1 Satz 2 enthält.

Die Belehrung genügt den Anforderungen des Satzes 1 Nr. 2, wenn das vom
Bundesministerium der Justiz auf Grund einer Rechtsverordnung nach Absatz
5 veröffentlichte Muster verwendet wird. Der Nachweis über den Zugang der
Unterlagen nach Satz 1 obliegt dem Versicherer.
(3) Das Widerrufsrecht besteht nicht
1. bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat,
2. bei Versicherungsverträgen über vorläufige Deckung, es sei denn, es handelt

sich um einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs,

3. bei Versicherungsverträgen bei Pensionskassen, die auf arbeitsvertraglichen
Regelungen beruhen, es sei denn, es handelt sich um einen Fernabsatzver-
trag im Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs,

4. bei Versicherungsverträgen über ein Großrisiko im Sinn des Artikels 10 Abs.
1 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum Versicherungsvertragsgesetz.

Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei Versicherungsverträgen, die von
beiden Vertragsparteien auf ausdrücklichen Wunsch des Versicherungsneh-
mers vollständig erfüllt sind, bevor der Versicherungsnehmer sein Widerrufs-
recht ausgeübt hat.
(4) Im elektronischen Geschäftsverkehr beginnt die Widerrufsfrist abweichend
von Absatz 2 Satz 1 nicht vor Erfüllung auch der in § 312e Abs. 1 Satz 1 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs geregelten Pflichten.
(5) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates Inhalt und Gestaltung der dem Versi-
cherungsnehmer nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 mitzuteilenden Belehrung über
das Widerrufsrecht festzulegen.
§ 11 VVG Verlängerung, Kündigung
(1) Wird bei einem auf eine bestimmte Zeit eingegangenen Versicherungsver-
hältnis im Voraus eine Verlängerung für den Fall vereinbart, dass das Versi-
cherungsverhältnis nicht vor Ablauf der Vertragszeit gekündigt wird, ist die
Verlängerung unwirksam, soweit sie sich jeweils auf mehr als ein Jahr
erstreckt.
(2) Ist ein Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen, kann es
von beiden Vertragsparteien nur für den Schluss der laufenden Versicherungs-
periode gekündigt werden. Auf das Kündigungsrecht können sie einvernehm-
lich bis zur Dauer von zwei Jahren verzichten.
(3) Die Kündigungsfrist muss für beide Vertragsparteien gleich sein; sie darf
nicht weniger als einen Monat und nicht mehr als drei Monate betragen.
(4) Ein Versicherungsvertrag, der für die Dauer von mehr als drei Jahren
geschlossen worden ist, kann vom Versicherungsnehmer zum Schluss des
dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei
Monaten gekündigt werden.
§ 15 VVG Hemmung der Verjährung
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag beim Versicherer angemeldet
worden, ist die Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Ent-
scheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht.
§ 19 VVG Anzeigepflicht
(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung die
ihm bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss des Versicherers, den
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind und nach
denen der Versicherer in Textform gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen.

Stellt der Versicherer nach der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers,
aber vor Vertragsannahme Fragen im Sinn des Satzes 1, ist der Versiche-
rungsnehmer auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.
(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 1, kann
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten.
(3) Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt hat. In diesem Fall hat der Versicherer das Recht, den Vertrag unter Ein-
haltung einer Frist von einem Monat zu kündigen.
(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung
der Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach Absatz 3 Satz 2 sind ausge-
schlossen, wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. Die
anderen Bedingungen werden auf Verlangen des Versicherers rückwirkend, bei
einer vom Versicherungsnehmer nicht zu vertretenden Pflichtverletzung ab der
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 nur zu, wenn
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die
Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. Die Rechte sind ausge-
schlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrumstand oder
die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.
(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertragsänderung die
Prämie um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsi-
cherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsneh-
mer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den
Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen.
§ 20 VVG Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen,
sind bei der Anwendung des § 19 Abs. 1 bis 4 und des § 21 Abs. 2 Satz 2
sowie Abs. 3 Satz 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als
auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksich-
tigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht
nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn
weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit zur Last fällt.
§ 21 VVG Ausübung der Rechte des Versicherers
(1) Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Abs. 2 bis 4 zustehenden Rechte
innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem
Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht, die
das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Der Versi-
cherer hat bei der Ausübung seiner Rechte die Umstände anzugeben, auf die er
seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung
seiner Erklärung angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht
verstrichen ist.
(2) Im Fall eines Rücktrittes nach § 19 Abs. 2 nach Eintritt des Versicherungs-
falles ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, die Ver-
letzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen Umstand, der weder für den
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der
Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer
nicht zur Leistung verpflichtet.
(3) Die Rechte des Versicherers nach § 19 Abs. 2 bis 4 erlöschen nach Ablauf
von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle,
die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Hat der Versicherungsnehmer die
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt, beläuft sich die Frist auf zehn
Jahre.
§ 22 VVG Arglistige Täuschung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung
anzufechten, bleibt unberührt.
§ 23 VVG Gefahrerhöhung
(1) Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner Vertragserklärung ohne
Einwilligung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren
Vornahme durch einen Dritten gestatten.
(2) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne Einwilligung
des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, hat er
die Gefahrerhöhung dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.
(3) Tritt nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers eine
Gefahrerhöhung unabhängig von seinem Willen ein, hat er die Gefahrerhöhung,
nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, dem Versicherer unverzüglich anzu-
zeigen.
§ 24 VVG Kündigung wegen Gefahrerhöhung
(1) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach § 23 Abs. 1,
kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei
denn, der Versicherungsnehmer hat die Verpflichtung weder vorsätzlich noch
grob fahrlässig verletzt. Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit,
kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 kann der Versi-
cherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.
(3) Das Kündigungsrecht nach den Absätzen 1 und 2 erlischt, wenn es nicht
innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Erhöhung
der Gefahr ausgeübt wird oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor
der Gefahrerhöhung bestanden hat.
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§ 25 VVG Prämienerhöhung wegen Gefahrerhöhung
(1) Der Versicherer kann an Stelle einer Kündigung ab dem Zeitpunkt der
Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen für diese höhere Gefahr ent-
sprechende Prämie verlangen oder die Absicherung der höheren Gefahr aus-
schließen. Für das Erlöschen dieses Rechtes gilt § 24 Abs. 3 entsprechend.
(2) Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Pro-
zent oder schließt der Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr aus,
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach
Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen.
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses
Recht hinzuweisen.
§ 26 VVG Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
(1) Tritt der Versicherungsfall nach einer Gefahrerhöhung ein, ist der Versiche-
rer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung nach § 23 Abs. 1 vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrläs-
sigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrläs-
sigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 ist der Versi-
cherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer
hätte zugegangen sein müssen, es sei denn, dem Versicherer war die Gefahr-
erhöhung zu diesem Zeitpunkt bekannt. Er ist zur Leistung verpflichtet, wenn
die Verletzung der Anzeigepflicht nach § 23 Abs. 2 und 3 nicht auf Vorsatz
beruht; im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung gilt Absatz 1 Satz 2.
(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 Satz 1 ist der Versicherer zur Lei-
stung verpflichtet,
1. soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versiche-

rungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war, oder
2. wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündi-

gung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war.
§ 27 VVG Unerhebliche Gefahrerhöhung
Die §§ 23 bis 26 sind nicht anzuwenden, wenn nur eine unerhebliche Erhöhung
der Gefahr vorliegt oder wenn nach den Umständen als vereinbart anzusehen
ist, dass die Gefahrerhöhung mitversichert sein soll.
§ 28 VVG Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit
(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versicherungsneh-
mer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen
ist, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von
der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es
sei denn, die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrläs-
sigkeit.
(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom Versi-
cherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht zur Leistung
verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer die Oblie-
genheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrläs-
sigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet,
soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststel-
lung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der
Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach
Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles beste-
henden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der
Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform
auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer ver-
traglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirksam.
§ 29 VVG Teilrücktritt, Teilkündigung, teilweise Leistungsfreiheit
(1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach den Vor-
schriften dieses Abschnittes zum Rücktritt oder zur Kündigung berechtigt ist,
nur bezüglich eines Teils der Gegenstände oder Personen vor, auf die sich die
Versicherung bezieht, steht dem Versicherer das Recht zum Rücktritt oder zur
Kündigung für den übrigen Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, dass für diesen
allein der Versicherer den Vertrag unter den gleichen Bedingungen nicht
geschlossen hätte.
(2) Macht der Versicherer von dem Recht zum Rücktritt oder zur Kündigung
bezüglich eines Teils der Gegenstände oder Personen Gebrauch, ist der Versi-
cherungsnehmer berechtigt, das Versicherungsverhältnis bezüglich des übrigen
Teils zu kündigen. Die Kündigung muss spätestens zum Schluss der Versiche-
rungsperiode erklärt werden, in welcher der Rücktritt oder die Kündigung des
Versicherers wirksam wird.
(3) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer wegen einer Ver-
letzung der Vorschriften über die Gefahrerhöhung ganz oder teilweise lei-
stungsfrei ist, nur bezüglich eines Teils der Gegenstände oder Personen vor,
auf die sich die Versicherung bezieht, ist auf die Leistungsfreiheit Absatz 1
entsprechend anzuwenden.
§ 37 VVG Zahlungsverzug bei Erstprämie
(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der
Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag
berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht
zu vertreten.
(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles
nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn,

der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. Der Versi-
cherer ist nur leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam
gemacht hat.
§ 38 VVG Zahlungsverzug bei Folgeprämie
(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist
bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist
nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und
Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absät-
zen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunden sind; bei zusammengefassten Ver-
trägen sind die Beträge jeweils getrennt anzugeben.
(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungs-
nehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in
Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.
(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer
Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der
geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Bestimmung
der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird,
wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Ver-
zug ist; hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich
hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer
innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbe-
stimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die
Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt unberührt.
§ 39 VVG Vorzeitige Vertragsbeendigung
(1) Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der Ver-
sicherungsperiode steht dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur
derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versiche-
rungsschutz bestanden hat. Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt
auf Grund des § 19 Abs. 2 oder durch Anfechtung des Versicherers wegen
arglistiger Täuschung beendet, steht dem Versicherer die Prämie bis zum
Wirksamwerden der Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zu. Tritt der Versi-
cherer nach § 37 Abs. 1 zurück, kann er eine angemessene Geschäftsgebühr
verlangen.
(2) Endet das Versicherungsverhältnis nach § 16, kann der Versicherungsneh-
mer den auf die Zeit nach der Beendigung des Versicherungsverhältnisses
entfallenden Teil der Prämie unter Abzug der für diese Zeit aufgewendeten
Kosten zurückfordern.
§ 43 VVG Begriffsbestimmung
(1) Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen
Namen für einen anderen, mit oder ohne Benennung der Person des Versi-
cherten, schließen (Versicherung für fremde Rechnung).
(2) Wird der Versicherungsvertrag für einen anderen geschlossen, ist, auch
wenn dieser benannt wird, im Zweifel anzunehmen, dass der Versicherungs-
nehmer nicht als Vertreter, sondern im eigenen Namen für fremde Rechnung
handelt.
(3) Ergibt sich aus den Umständen nicht, dass der Versicherungsvertrag für
einen anderen geschlossen werden soll, gilt er als für eigene Rechnung
geschlossen.
§ 44 VVG Rechte des Versicherten
(1) Bei der Versicherung für fremde Rechnung stehen die Rechte aus dem Ver-
sicherungsvertrag dem Versicherten zu. Die Übermittlung des Versicherungs-
scheins kann jedoch nur der Versicherungsnehmer verlangen.
(2) Der Versicherte kann ohne Zustimmung des Versicherungsnehmers nur
dann über seine Rechte verfügen und diese Rechte gerichtlich geltend machen,
wenn er im Besitz des Versicherungsscheins ist.
§ 45 VVG Rechte des Versicherungsnehmers
(1) Der Versicherungsnehmer kann über die Rechte, die dem Versicherten aus
dem Versicherungsvertrag zustehen, im eigenen Namen verfügen.
(2) Ist ein Versicherungsschein ausgestellt, ist der Versicherungsnehmer ohne
Zustimmung des Versicherten zur Annahme der Leistung des Versicherers und
zur Übertragung der Rechte des Versicherten nur befugt, wenn er im Besitz
des Versicherungsscheins ist.
(3) Der Versicherer ist zur Leistung an den Versicherungsnehmer nur verpflich-
tet, wenn der Versicherte seine Zustimmung zu der Versicherung erteilt hat.
§ 46 VVG Rechte zwischen Versicherungsnehmer und Versichertem
Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, dem Versicherten oder, falls
über dessen Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet ist, der Insolvenzmasse
den Versicherungsschein auszuliefern, bevor er wegen seiner Ansprüche gegen
den Versicherten in Bezug auf die versicherte Sache befriedigt ist. Er kann
sich für diese Ansprüche aus der Entschädigungsforderung gegen den Versi-
cherer und nach deren Einziehung aus der Entschädigungssumme vor dem
Versicherten und dessen Gläubigern befriedigen.
§ 47 VVG Kenntnis und Verhalten des Versicherten
(1) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von
rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung
auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen.
(2) Die Kenntnis des Versicherten ist nicht zu berücksichtigen, wenn der Ver-
trag ohne sein Wissen geschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige
Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zumut-
bar war. Der Versicherer braucht den Einwand, dass der Vertrag ohne Wissen
des Versicherten geschlossen worden ist, nicht gegen sich gelten zu lassen,
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten
geschlossen und bei Vertragsschluss dem Versicherer nicht angezeigt hat,
dass er den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten schließt.
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§ 48 VVG Versicherung für Rechnung "wen es angeht"
Ist die Versicherung für Rechnung "wen es angeht" genommen oder ist dem
Vertrag in sonstiger Weise zu entnehmen, dass unbestimmt bleiben soll, ob
eigenes oder fremdes Interesse versichert ist, sind die §§ 43 bis 47 anzu-
wenden, wenn sich aus den Umständen ergibt, dass fremdes Interesse versi-
chert ist.
§ 51 VVG Prämienzahlung
(1) Der Beginn des Versicherungsschutzes kann von der Zahlung der Prämie
abhängig gemacht werden, sofern der Versicherer den Versicherungsnehmer
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis
im Versicherungsschein auf diese Voraussetzung aufmerksam gemacht hat.
(2) Von Absatz 1 kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers abge-
wichen werden.
§ 69 VVG Gesetzliche Vollmacht
(1) Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt,
1. Anträge, die auf den Abschluss eines Versicherungsvertrags gerichtet sind,

und deren Widerruf sowie die vor Vertragsschluss abzugebenden Anzeigen
und sonstigen Erklärungen vom Versicherungsnehmer entgegenzunehmen,

2. Anträge auf Verlängerung oder Änderung eines Versicherungsvertrags und
deren Widerruf, die Kündigung, den Rücktritt und sonstige das Versiche-
rungsverhältnis betreffende Erklärungen sowie die während der Dauer des
Versicherungsverhältnisses zu erstattenden Anzeigen vom Versicherungs-
nehmer entgegenzunehmen und

3. die vom Versicherer ausgefertigten Versicherungsscheine oder Verlänge-
rungsscheine dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

(2) Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Ver-
sicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss
eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung
dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen,
wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge
grober Fahrlässigkeit nicht kannte.
(3) Der Versicherungsnehmer trägt die Beweislast für die Abgabe oder den
Inhalt eines Antrags oder einer sonstigen Willenserklärung nach Absatz 1 Nr. 1
und 2. Die Beweislast für die Verletzung der Anzeigepflicht oder einer Oblie-
genheit durch den Versicherungsnehmer trägt der Versicherer.
§ 74 VVG Überversicherung
(1) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses
(Versicherungswert) erheblich, kann jede Vertragspartei verlangen, dass die
Versicherungssumme zur Beseitigung der Überversicherung unter verhältnis-
mäßiger Minderung der Prämie mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird.
(2) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, sich aus der
Überversicherung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist
der Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu,
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.
§ 75 VVG Unterversicherung
Ist die Versicherungssumme erheblich niedriger als der Versicherungswert zur
Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles, ist der Versicherer nur verpflichtet,
die Leistung nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zu diesem Wert zu
erbringen.
§ 77 VVG Mehrere Versicherer
(1) Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versi-
chert, ist verpflichtet, jedem Versicherer die andere Versicherung unverzüglich
mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versiche-
rungssumme anzugeben.
(2) Wird bezüglich desselben Interesses bei einem Versicherer der entgehende
Gewinn, bei einem anderen Versicherer der sonstige Schaden versichert, ist
Absatz 1 entsprechend anzuwenden.
§ 78 VVG Haftung bei Mehrfachversicherung
(1) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versi-
chert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Versiche-
rungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädi-
gungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung
zu zahlen wären, den Gesamtschaden (Mehrfachversicherung), haften die Ver-
sicherer in der Weise als Gesamtschuldner, dass jeder Versicherer den von
ihm nach dem Vertrag zu leistenden Betrag zu zahlen hat, der Versicherungs-
nehmer aber insgesamt nicht mehr als den Betrag des Schadens verlangen
kann.
(2) Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach Maßgabe
der Beträge verpflichtet, die sie dem Versicherungsnehmer nach dem jewei-
ligen Vertrag zu zahlen haben. Ist auf eine der Versicherungen ausländisches
Recht anzuwenden, kann der Versicherer, für den das ausländische Recht gilt,
gegen den anderen Versicherer einen Anspruch auf Ausgleichung nur geltend
machen, wenn er selbst nach dem für ihn maßgeblichen Recht zur Ausglei-
chung verpflichtet ist.
(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht
vereinbart, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig; dem Versicherer
steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.
§ 79 VVG Beseitigung der Mehrfachversicherung
(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversiche-
rung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversiche-
rung geschlossen, kann er verlangen, dass der später geschlossene Vertrag
aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung
der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versi-
cherung nicht gedeckt ist.
(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch
entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der
Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versiche-

rungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen
worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabset-
zung der Versicherungssummen und der Prämien verlangen.
§ 80 VVG Fehlendes versichertes Interesse
(1) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpflichtet,
wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht; dies
gilt auch, wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges
Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht ent-
steht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlan-
gen.
(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg,
steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte beanspruchen können, wenn
die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der
Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.
(3) Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der
Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu
verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis zu
dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen
Kenntnis erlangt.
§ 82 VVG Abwendung und Minderung des Schadens
(1) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles nach
Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.
(2) Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers, soweit für ihn
zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen einzuholen, wenn die Umstände dies
gestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer
unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemä-
ßem Ermessen zu handeln.
(3) Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absätzen 1 und 2 ist der Versi-
cherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer die
Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verlet-
zung ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen;
die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der
Versicherungsnehmer.
(4) Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet,
soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für die Feststellung des Versi-
cherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht
ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegen-
heit arglistig verletzt hat.
§ 83 VVG Aufwendungsersatz
(1) Der Versicherer hat Aufwendungen des Versicherungsnehmers nach § 82
Abs. 1 und 2, auch wenn sie erfolglos bleiben, insoweit zu erstatten, als der
Versicherungsnehmer sie den Umständen nach für geboten halten durfte. Der
Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlangen
des Versicherungsnehmers vorzuschießen.
(2) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den
Aufwendungsersatz nach Absatz 1 entsprechend kürzen.
(3) Aufwendungen des Versicherungsnehmers, die er gemäß den Weisungen
des Versicherers macht, sind auch insoweit zu erstatten, als sie zusammen
mit der sonstigen Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen.
(4) Bei der Tierversicherung gehören die Kosten der Fütterung und der Pflege
sowie die Kosten der tierärztlichen Untersuchung und Behandlung nicht zu den
vom Versicherer nach den Absätzen 1 bis 3 zu erstattenden Aufwendungen.
§ 85 VVG Schadensermittlungskosten
(1) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer die Kosten, die durch die
Ermittlung und Feststellung des von ihm zu ersetzenden Schadens entstehen,
insoweit zu erstatten, als ihre Aufwendung den Umständen nach geboten war.
Diese Kosten sind auch insoweit zu erstatten, als sie zusammen mit der son-
stigen Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen.
(2) Kosten, die dem Versicherungsnehmer durch die Zuziehung eines Sachver-
ständigen oder eines Beistandes entstehen, hat der Versicherer nicht zu erstat-
ten, es sei denn, der Versicherungsnehmer ist zu der Zuziehung vertraglich
verpflichtet oder vom Versicherer aufgefordert worden.
(3) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den
Kostenersatz entsprechend kürzen.
§ 86 VVG Übergang von Ersatzansprüchen
(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu,
geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den
Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungs-
nehmers geltend gemacht werden.
(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Siche-
rung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form-
und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung durch den Versi-
cherer soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer
diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht
verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen
kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast
für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsneh-
mer.
(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Per-
son, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann
der Übergang nach Absatz 1 nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese
Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.
§ 95 VVG Veräußerung der versicherten Sache
(1) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, tritt an
dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus
dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des Versi-
cherungsnehmers ein.53
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(2) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf die zur Zeit
des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, als
Gesamtschuldner.
(3) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten las-
sen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt hat.
§ 96 VVG Kündigung nach Veräußerung
(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber einer versicherten Sache das
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kün-
digen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab
der Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird.
(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wir-
kung oder für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode zu kündigen.
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem
Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung
innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.
(3) Im Fall der Kündigung des Versicherungsverhältnisses nach Absatz 1 oder
Absatz 2 ist der Veräußerer zur Zahlung der Prämie verpflichtet; eine Haftung
des Erwerbers für die Prämie besteht nicht.
§ 97 VVG Anzeige der Veräußerung
(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unver-
züglich anzuzeigen. Ist die Anzeige unterblieben, ist der Versicherer nicht zur
Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach
dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen
müssen, und der Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit
dem Erwerber nicht geschlossen hätte.
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflich-
tet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die
Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war und er
nicht gekündigt hat.
§ 143 VVG Fortdauer der Leistungspflicht gegenüber Hypothekengläu-
bigern
(1) Bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie bleibt der Versicherer
gegenüber einem Hypothekengläubiger, der seine Hypothek angemeldet hat,
bis zum Ablauf eines Monats ab dem Zeitpunkt zur Leistung verpflichtet, zu
welchem dem Hypothekengläubiger die Bestimmung der Zahlungsfrist oder,
wenn diese Mitteilung unterblieben ist, die Kündigung mitgeteilt worden ist.
(2) Die Beendigung des Versicherungsverhältnisses wird gegenüber einem
Hypothekengläubiger, der seine Hypothek angemeldet hat, erst mit dem Ablauf
von zwei Monaten wirksam, nachdem ihm die Beendigung und, sofern diese
noch nicht eingetreten war, der Zeitpunkt der Beendigung durch den Versiche-
rer mitgeteilt worden ist oder er auf andere Weise hiervon Kenntnis erlangt
hat. Satz 1 gilt nicht, wenn das Versicherungsverhältnis wegen unterbliebener
Prämienzahlung durch Rücktritt oder Kündigung des Versicherers oder durch
Kündigung des Versicherungsnehmers, welcher der Hypothekengläubiger zuge-
stimmt hat, beendet wird.
(3) Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend für die Wirksamkeit einer Vereinbarung
zwischen dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer, durch die der
Umfang des Versicherungsschutzes gemindert wird oder nach welcher der Ver-
sicherer nur verpflichtet ist, die Entschädigung zur Wiederherstellung des ver-
sicherten Gebäudes zu zahlen.
(4) Die Nichtigkeit des Versicherungsvertrags kann gegenüber einem Hypo-
thekengläubiger, der seine Hypothek angemeldet hat, nicht geltend gemacht
werden. Das Versicherungsverhältnis endet jedoch ihm gegenüber nach Ablauf
von zwei Monaten, nachdem ihm die Nichtigkeit durch den Versicherer mitge-
teilt worden ist oder er auf andere Weise von der Nichtigkeit Kenntnis erlangt
hat.
§ 145 VVG Übergang der Hypothek
Soweit der Versicherer den Hypothekengläubiger nach § 143 befriedigt, geht
die Hypothek auf ihn über. Der Übergang kann nicht zum Nachteil eines gleich-
oder nachstehenden Hypothekengläubigers geltend gemacht werden, dem
gegenüber die Leistungspflicht des Versicherers bestehen geblieben ist.

§ 280 BGB Schadenersatz wegen Pflichtverletzung
(1) Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der
Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt
nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.
(2) Schadenersatz wegen Verzögerung der Leistung kann der Gläubiger nur
unter der zusätzlichen Voraussetzung des § 286 verlangen.
(3) Schadenersatz statt der Leistung kann der Gläubiger nur unter den zusätz-
lichen Voraussetzungen des § 281, des § 282 oder des § 283 verlangen.
§ 288 BGB Verzugszinsen
(1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Verzugssatz
beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.
(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt
der Zinssatz für Entgeltforderungen acht Prozentpunkte über dem
Basiszinssatz.
(3) Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund höhere Zinsen verlan-
gen.
(4) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.
§ 352 HGB
(1) Die Höhe der gesetzlichen Zinsen, mit Einschluss der Verzugszinsen, ist
bei beiderseitigen Handelsgeschäften fünf vom Hundert für das Jahr. Das
gleiche gilt, wenn für eine Schuld aus einem solchen Handelsgeschäfte Zinsen
ohne Bestimmung des Zinsfußes versprochen sind.
(2) Ist in diesem Gesetzbuche die Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen ohne
Bestimmung der Höhe ausgesprochen, so sind darunter Zinsen zu fünf vom
Hundert für das Jahr zu verstehen.
§ 13 ZPO
Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch den Wohnsitz bestimmt.
§ 17 ZPO
(1) Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der Korporationen sowie der-
jenigen Gesellschaften, Genossenschaften oder anderen Vereine und derjeni-
gen Stiftungen, Anstalten und Vermögensmassen, die als solche verklagt wer-
den können, wird durch ihren Sitz bestimmt. Als Sitz gilt, wenn sich nichts
anderes ergibt, der Ort, wo die Verwaltung geführt wird.
(2) Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei dem Gericht, in
dessen Bezirk das Bergwerk liegt, Behörden, wenn sie als solche verklagt
werden können, bei dem Gericht ihres Amtssitzes.
(3) Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen bestimmten
Gerichtsstand ist ein durch Statut oder in anderer Weise besonders geregelter
Gerichtsstand zulässig.
§ 21 ZPO
Hat jemand zum Betriebe einer Fabrik, einer Handlung oder eines anderen
Gewerbes eine Niederlassung, von der aus unmittelbar Geschäfte geschlossen
werden, so können gegen ihn alle Klagen, die auf den Geschäftsbetrieb der
Niederlassung Bezug haben, bei dem Gericht des Ortes erhoben werden, wo
die Niederlassung sich befindet.
§ 29 ZPO
(1) Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über dessen Bestehen
ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem die streitige Verpflichtung zu
erfüllen ist.
(2) Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die Zuständigkeit nur,
wenn die Vertragsparteien Kaufleute, die nicht zu den in § 4 des Handels-
gesetzbuches bezeichneten Gewerbetreibenden gehören, juristische Personen
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind.
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SIGNAL IDUNA Gruppe

Merkblatt zur Datenverarbeitung Stand: 01.2008

Vorbemerkung
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich
Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln;
auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemein-
schaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manu-
ellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten
zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig,
wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder
wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Daten-
verarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweck-
bestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen
Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung
berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und
kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Inter-
esse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder
Nutzung überwiegt.

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenab-
wägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die
Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilli-
gungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt
über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet
jedoch - außer in der Lebens- und Unfallversicherung - schon mit
Ablehnung des Antrages oder durch Ihren jederzeit möglichen
Widerruf, der allerdings den Grundsätzen von Treu und Glauben
unterliegt. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz
oder teilweise gestrichen, kommt es u.U. nicht zu einem Vertrags-
abschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener
Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und Nutzung in
dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbe-
merkung beschrieben, erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z.B. beim
Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis
des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-,
Kranken-, Unfall- und Pflegepflichtversicherung (Personenversiche-
rung) ist daher im Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklau-
sel enthalten.

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die
Datenverarbeitung und -nutzung nennen:

1 Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig
sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten).
Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie
Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versiche-
rungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die
Angaben eines Dritten, z.B. eines Vermittlers/Maklers, eines Sach-
verständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem
Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf.
auch Angaben von Dritten, wie z.B. den vom Arzt ermittelten Grad
der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt
über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversiche-
rung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten).

2 Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets
auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten.
Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rück-
versicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen
ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns,
wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes
und des Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre
Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbe-
urteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen
Unterlagen zur Verfügung gestellt.

In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rück-
versicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.

3 Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei
Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem
Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Scha-
denabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z.B.
frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über
gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abge-
lehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhin-
dern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten
aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstan-
denen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Ver-
sicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf
Anfragen zu erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen,
gesetzlicher Forderungsübergang sowie Teilungsabkommen) eines
Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern.
Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und
Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des
Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und Scha-
dentag.

4 Zentrale Hinweissysteme
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig
sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachver-
halts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen
an den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu
richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu
beantworten. Dazu bestehen beim GDV und beim PKV-Verband zen-
trale Hinweissysteme.

Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt
lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt wer-
den dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Beispiele:

Haftpflichtversicherer:
Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, bei
denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

Kfz-Versicherer:
Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie
von Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmiss-
brauchs besteht.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

Lebensversicherer:
Aufnahme von Sonderrisiken, z.B. Ablehnung des Risikos bzw.
Annahme mit Beitragszuschlag

- aus versicherungsmedizinischen Gründen,
- aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer,
- wegen verweigerter Nachuntersuchung.

Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung seitens
des Versicherers; Ablehnung des Vertrages seitens des Versiche-
rungsnehmers wegen geforderter Beitragszuschläge.
Zweck: Risikoprüfung.

Rechtsschutzversicherer:
- vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertrags-

ablauf durch den Versicherer nach mindestens zwei Versiche-
rungsfällen innerhalb von 12 Monaten,

- Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer
nach mindestens drei Versicherungsfällen innerhalb von
36 Monaten,

- vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertrags-
ablauf bei konkret begründetem Verdacht einer betrügerischen
Inanspruchnahme der Versicherung.

Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der
Antragstellung.
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Sachversicherer:
Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt
oder wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs
der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadenssummen
erreicht sind.
Zweck: Risikoprüfung, Schadensaufklärung, Verhinderung weiteren
Missbrauchs.

Transportversicherer:
Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs)
Schadenfällen, insbesondere in der Reisegepäckversicherung.
Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungs-
missbrauch.

Unfallversicherer:
Meldung bei

- erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht,
- Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung

im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von Unfall-
folgen,

- außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach Lei-
stungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung.

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmiss-
brauch.

5 Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmens-
gruppe
Einzelne Versicherungsbranchen (z.B. Lebens-, Kranken-, Sachversi-
cherung) und andere Finanzdienstleistungen z.B. Kredite, Bauspa-
ren, Kapitalanlagen, Immobilien werden durch rechtlich selbststän-
dige Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden
Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die Unternehmen
häufig in Unternehmensgruppen zusammen. Zur Kostenersparnis
werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder
die Datenverarbeitung. So wird z.B. Ihre Adresse nur einmal gespei-
chert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der
Gruppe abschließen; und auch Ihre Versicherungsnummer, die Art
der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleit-
zahl, d.h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten
werden in einer zentralen Datensammlung geführt.

Dabei sind die so genannten Partnerdaten (z.B. Name, Adresse,
Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge)
von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann
eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen
Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. Auch Geld-
eingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt ver-
bucht werden.

Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten
sind dagegen nur von den Versicherungsunternehmen der Gruppe
abfragbar.

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jewei-
ligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden,
spricht das Gesetz auch hier von "Datenübermittlung", bei der die
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind.
Branchenspezifische Daten - wie z.B. Gesundheits- und Bonitäts-
daten - bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der jewei-
ligen Unternehmen.

Unserer Unternehmensgruppe gehören zur Zeit folgende Unterneh-
men an:

SIGNAL Krankenversicherung a. G.
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG
für Handwerk, Handel und Gewerbe
SIGNAL IDUNA Pensionskasse Aktiengesellschaft
ALLWEST Allgemeine Westfälische Sterbekasse
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG
SIGNAL Unfallversicherung a. G.
ADLER Versicherung AG
PVAG Polizeiversicherungs-Aktiengesellschaft
ALLRECHT Rechtsschutz AG

CONRAD HINRICH DONNER BANK Aktiengesellschaft
CONRAD HINRICH DONNER Vermögensverwaltung Luxemburg S.A.
DONNER TREUHAND-GESELLSCHAFT mbh & Co. KG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH

HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft AG
SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
SIGNAL IDUNA Bauspar AG
Treuhand Contor Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mit
beschränkter Haftung

SIGNAL IDUNA Vertriebspartnerservice Aktiengesellschaft
SIGNAL Beratungs-GmbH für betriebliche Altersversorgung

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und
Vermittler/Makler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer
Kunden in weiteren Finanzdienstleistungen (z.B. Kredite, Bauspar-
verträge, Kapitalanlagen, Immobilien) auch mit Kreditinstituten,
Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften außerhalb der Gruppe
zusammen. Zur Zeit kooperieren wir mit:

HHG Unterstützungskasse für Handwerk, Handel und Gewerbe e.V.
UBS - Union Bank of Switzerland bzw. deren Gesellschaften: UBS
(Deutschland) AG, UBS Invest, UBS Intrag und UBS Anlage-Service
GmbH
Nationalbank Essen
Westdeutsche ImmobilienBank (ImmoBank)

Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermittlung
der jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung der so gewon-
nenen Kunden. So vermitteln z.B. die genannten Kreditinstitute im
Rahmen einer Kundenberatung/-betreuung Versicherungen als
Ergänzung zu den eigenen Finanzdiensleistungsprodukten. Für die
Datenverarbeitung der vermittelnden Stelle gelten die folgenden
Ausführungen unter Punkt 6.

6 Betreuung durch Versicherungsvermittler/-makler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des son-
stigen Dienstleistungsangebots unserer Unternehmensgruppe bzw.
unseres Kooperationspartners werden Sie durch einen unserer
Vermittler/Makler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in
Finanzdienstleistungen berät. Vermittler/Makler in diesem Sinn sind
neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im
Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch
Kreditinstitute, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften u.a.

Um seine Aufgabe ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der
Vermittler/Makler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung
und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags-
und Leistungsdaten, z.B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des
Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle
und Höhe von Versicherungsleistungen sowie von unseren Partner-
unternehmen Angaben über andere finanzielle Dienstleistungen, z.B.
Abschluss und Stand Ihres Bausparvertrages. Ausschließlich zum
Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenversicherung kön-
nen an den zuständigen Vermittler/Makler auch Gesundheitsdaten
übermittelt werden.

Unsere Vermittler/Makler verarbeiten und nutzen selbst diese per-
sonenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und
Betreuung des Kunden. Auch werden sie von uns über Änderungen
der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler/Makler ist
gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG
und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z.B. Berufsge-
heimnis und Datengeheimnis) zu beachten. Der für Ihre Betreuung
zuständige Vermittler/Makler wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine
Tätigkeit für unsere Unternehmen (z.B. durch Kündigung des
Vermittler-/Maklervertrages oder bei Pensionierung), regelt das
Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert.

7 Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz
neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Aus-
kunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespei-
cherten Daten.

Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden
Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres
Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft,
Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversi-
cherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer.
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Allgemeine Hinweise und Verhaltensregeln
zur abgeschlossenen Versicherung
Wer die Verhaltensregeln nicht beachtet, läuft Gefahr, seinen Versicherungsschutz zu verlieren.

Vertragsgrundlagen
Der Versicherungsschutz wird aufgrund des vom Versicherungs-
nehmer gestellten Antrages nach
den gesetzlichen Bestimmungen,
dem Versicherungsschein/Nachtrag,
den im Versicherungsschein/Nachtrag aufgeführten
- Versicherungsbedingungen
- Hinweisen und Besonderen Bedingungen (gültig nur für die im

Versicherungsschein/Nachtrag aufgeführten Versicherungen)
sowie evtl. zusätzlich vereinbarten Klauseln gewährt.

Beschwerden
Bei Beschwerden wenden Sie sich bitte an den Vorstand unserer
Gesellschaft, den Verein "Versicherungsombudsmann e. V.", Post-
fach 08 06 32, 10006 Berlin oder die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.

Antragsänderungen
An den Stellen, auf die im Versicherungsschein/Nachtrag durch in
auffälliger Weise kenntlich gemachten Wortlaut hingewiesen wird,
weicht der Versicherungsschein/Nachtrag von dem Antrag ab. Wenn
nicht innerhalb eines Monats nach Empfang des Versicherungs-
scheins/Nachtrages in Textform widersprochen wird, gelten die
Abweichungen als genehmigt.

Vertragsdauer
Die Versicherung gilt für die eingetragene Zeit. Beträgt die verein-
barte Vertragsdauer mindestens 1 Jahr, so verlängert sich der Ver-
trag stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht 3 Monate vor dem
jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine schriftliche Kündigung
zugegangen ist. Beträgt die Vertragsdauer weniger als 1 Jahr,
so erlischt der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

Anzeigen und Erklärungen
Der Versicherungsnehmer kann jederzeit auf seine Kosten
Abschriften der Erklärungen fordern, die er mit Bezug auf den
Vertrag abgegeben hat.

Alle Anzeigen und Erklärungen sind in Textform abzugeben und sol-
len an die Hauptverwaltung oder an die im Versicherungsschein
oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerich-
tet werden.

Verhaltensregeln
0 Allgemeines
Bei jedem Vertrag gibt es Verhaltensregeln, so auch bei Versiche-
rungsverträgen. Die Beachtung liegt im besonderen Interesse
unserer Kunden, weil anderenfalls nicht nur Ärgernisse, sondern
sogar Einschränkungen oder Verlust des Versicherungsschutzes
drohen.

Zunächst aber zwei Bitten allgemeiner Art:
- Geben Sie bitte bei allen schriftlichen und mündlichen Anzeigen,

Erklärungen und Anfragen immer Ihre Kundennummer an.
- Teilen Sie uns bitte zur Berichtigung unserer Unterlagen eine

eventuelle Änderung Ihrer Anschrift möglichst umgehend mit.

1 Beginn der Leistungspflicht
Die Leistungspflicht beginnt mit dem als Beginn vereinbarten Zeit-
punkt. Das gilt auch dann, wenn der Versicherungsschein/Nachtrag
erst später ausgestellt und übergeben wird. Voraussetzung ist
jedoch, dass der erste Beitrag zum Fälligkeitstermin bzw. bei
späterer Anforderung ohne Verzug gezahlt wird.

2 Was Sie im Schadenfall beachten müssen
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, einen Schaden nach
Möglichkeit abzuwenden oder zu mindern.
Schäden sind dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.
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